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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.2006

Norm

AußStrG 2005 §45 IA

AußStrG 2005 §45 IB

AußStrG 2005 §48 Abs1

AußStrG 2005 §50 Abs1 Z4

AußStrG 2005 §68 Abs1

JN §40a

Rechtssatz

Spricht das Erstgericht aus, dass eine bestimmte Rechtssache im Außerstreitverfahren zu erledigen ist, und wies es

ferner eine vom Antragsgegner erhobene Einwendung der sachlichen Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts

zurück, so handelt es sich dabei um Entscheidungen „über die Sache" im Sinne des Außerstreitgesetzes.
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